
Merkblatt Grundsteuerreform   

Allgemeines 

Dieses Merkblatt enthält Hinweise zum richtigen Ausfüllen der Vordrucke zur Erklärung zur 

Feststellung des Grundsteuerwerts. 

Bitte beachten Sie die weiteren Hilfen in den Ausfüllanleitungen der jeweiligen Vordrucke. 

 Schreiben Sie bitte nur in die weißen Kästchen.  

 Vergessen Sie bitte nicht, die Erklärung zu unterschreiben. 

 Für jedes Aktenzeichen müssen Sie den Hauptvordruck (GW1) verwenden.  

 Darüber hinaus ist immer zusätzlich mindestens eine weitere Anlage1 anzufügen: 

 In Fällen von unbebauten und bebauten Grundstücken (z.B. Einfamilienhaus) ist 

die Anlage Grundstück (GW-2) auszufüllen. 

 In Fällen der Land- und Forstwirtschaft ist die Anlage Land- und Forstwirtschaft 

(GW-3) und zusätzlich ggf. die Anlage Tierbestand (GW-3A) auszufüllen. 

Hinweise Hauptvordruck (GW1) 

Folgende Angaben auf dem Hauptvordruck sind i.d.R. zwingend einzutragen: 

 Jahr (Zeile 1): ⇒ aktuell ist hier immer „2022“ einzutragen  

 Aktenzeichen (Zeile 2): ⇒ bitte dem Informationsschreiben entnehmen (hier bitte NICHT 

Ihre (Einkommen-)Steuernummer eintragen) 

 Finanzamt (Zeile 3) 

 Grund der Feststellung (Zeile 4): ⇒ aktuell ist hier immer die „1“ einzutragen  

 Art der wirtschaftlichen Einheit (Zeile 4) 

 Lagebezeichnung (Zeilen 5-7) ⇒ siehe Beispiel Rückseite 

 Gemarkung(en) u. Flurstück(e) (Zeile 9 ff.) ⇒ siehe Beispiel Rückseite 

 Eigentumsverhältnisse (Zeile 32 und Zeile 41 ff.) 2  

Beachte: bei Erbengemeinschaften und Grundstücksgemeinschaften zusätzlich  
Zeile 33 bis 39 

Hinweise Anlage Grundstück (GW2) 
 

Folgende Angaben auf der Anlage Grundstück sind zwingend einzutragen: 

 Grundstücksart (Zeile 3)  

 Fläche des Grundstücks 3 und Bodenrichtwert (Zeilen 4, ggf. 5)  

 bei Wohngrundstücken: Laufende Nummer des Gebäudes, Baujahr, Stellplätze, Anzahl der 

Wohnungen u. Wohnfläche (Zeile 7 ff.)   

 bei Nichtwohngrundstücken: Laufende Nummer des Gebäudes, Gebäudeart, Baujahr u. 

Bruttogrundfläche (Zeile 21 ff.) 

                                                
1 Bei einem Gebäude mit mehreren Flurstücken ist nur eine Anlage Grundstück auszufüllen. Ggfs. sind Grundstücksflächen zu addieren. 
2 Im Falle von Eigentumswohnungen sind hier nicht die Eigentümer der anderen Wohnungen gemeint 
3 Im Falle von Eigentumswohnungen ist hier die anteilige Fläche selbst zu berechnen (Beispiel auf Seite 2 Anleitung zur Anlage Grundstück)  
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Hauptvordruck 
 

Hinweis: Das Aktenzeichen 

sollte in der Erklärung ohne 

„ / “ eingetragen werden 


